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RECHTSGRUNDLAGE

Der Bebauungsplan wird aufgrund der $$ 2 und 10 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08.12.1986 (BGBI. l S.2253) als Satzung
aufgestel l t

Für den Bebauungsplan gilt die Verordnung über die
bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der
Fassung der dritten Veränderungsverordnung vom 19.
12 .1986 (BGBI . l S .2665)

Bauordnungsrechtl sche Festsetzungen als Gestaltungs
vorschriften gem. $ 9 Ab$. 4 BauGB und $ 86 der Lan
desbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauC)) in der ab 01
04.].99]. gültigen Fassung werden i. V. mlt der Ver-
ordnung über die Aufnahme von auf Landesrecht beru-
henden Regelungen vom 28.01.1977 in den Bebauungs-
pl an eingebracht

BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES

Der Bebauungspl an besteht aus

l

2

Tell 1: Planzelchnung mit zeichnerischen Festsetzungen

Tell 11: Textliche Festsetzungen

nach PI anungsrecht
nach Bauordnungsrecht

3 Begründung gem . BauGB $ 9 Abs . 8



FESTSETZUNGEN NACH PLANUNGSRECHT

l ART DER FAUL leHEN NUTZUNG
($ 9 Abs.]. Nr.] BauGB, $$ ]. 15 BauNVO)

1.1 Gliederung ($ 1, Abs.2 und 3 BauNVO)

Das Gebiet Ist "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gem $ 4 BauNVO

Zuläss19 sind Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen
gem. $ 4 Abs.4 BauNVO.

2 MASS DER PAUL leHEN NUTZUNG
($ 9, Abs.]. Nr.]. BauGB, $$ 16 - 21 BauNVO)

2.1 l;rund- und Geschoßflächenzahl (GRZ, GFZ)
($$ 17, ].9 und 20 BauNVo))

Die Werte des $ 17 BauNVO werden als Höchstwerte festgesetzt, Ho-
bel dle Festsetzungen bezüglich der t)berbaubaren Flächen sowie dle
forscht'lften der LBau0 zu einer niedrigeren Ausnutzung zwingen
können .

Bel der Ermittlung der Geschoßfläche bleiben Stellplätze und Ga
ragen gemäß $ 21a Abs.4 Nr.3 BauNVO unberücksichtigt

2.2 Zahl der Vollgeschoße ($ 18 BauNVo)

D[e Zahl der Vo[[geschoße würd a]s Höchstgrenze gemäß $ ].7 Abs.4
BauNVO festgesetzt und darf entsprechend dem Eintrag in der Nut-
zunqsschablone auf der Planzelchnung zwei Geschoße nicht über-
schre l ten .

3 BAUWEISE UND Ü8ER8AUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
($ 9, Abs.]. Nr.2 BauGB. $$ 22 und 23 BauNVO)

3.]. Bauweise ($ 22 f3auNV0)

[)]e Bauweise wird für den gesamten Geltungsbereich des 8ebauungs
planes als offene Bauweise festgesetzt

Es sind nur Elnzelhät,leer zulässlg

[)oppe]häuser können ausnahmsweise zugelassen werden, vorausgesetzt,
sle werden in einem Bauabschnitt als EInheIt erstellt. Dle Errich-
tung von [)oppe]haushä]ften ]st unzu]ässi9.
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3.2 überbaubare Grundstücksfläche ($ 23 BauNVO)

Die überbaubaren C;rundstücksflächen sind in der Planzeichnung
durch Baugrenzen festgesetzt

Untergeordnete Bauteile wie Balkone, Vordächer, Erker etc
die Baugrenze bis zu 0,5 m überschreiten.

dürfen

3.3 Stellung der baulichen Anlagen ($ 9 Abs.l Nr 2 BauG13)

Dle Gebäude sind entspr. Angabe in der Planzeichnung parallel zur
straßenseltlgen oder zur festgelegten seitlichen Grenze anzuordnen
Bei kurvenförmigem Grenzverlauf ist die Parallelität durch gleiche
Abstände der Hauptbaukörperecken zur Grenze festzulegen.
Garagen und Nebengebäude sind von dieser Festsetzung ausgenommen.

[)]e durch Pfei]e]ntrag angegebene Hauptf]rstr]chtung ]st e]nzuha]
ten. Für untergeordnete Baukörper oder Bauteile sind abweichende
Fi rstri chtungen zul ässi g .

4 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN UND NEBENANLAGEN
($ 9 Abs.]. Nr.4 und 22 BauGB, $$ 12 und 14 BauNVO)

4.1 Stellplätze, Garagen und Nebengebäude sind nur Innerhalb der überbau
baren Grundstücksflächen zulässig. Ausnahmen können Im Bereich der
hinteren Grundstücksteile zugelassen werden.

4.2 Untergeordnete Nebenanlagen wie Müllboxen, Pergolen etc
aujierhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

s i nd auch

5 SC)NSTll;E FESTSETZUNGEN ($ 9 Abs.6 BauGB)

Baugenehmlgungsanträge über Vorhaben Im Schutzbereich der Hoch-
spannungsleltung (beidseitig ].C) m) sind von der Bauaufsichtsbehör
de den Pfalzwerken zur Stellungnahme vorzulegen.

Um die Standsicherheit von Leltungsmasten nicht zu gefährden, ist
Erdabtrag im Bereich von 5,0 m ab Mastmitte unzulässlg.
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FESTSETZUNGEN NACH BAUORDNUNGSRECHT

l SACHL ICHER GELTUNGSBEREI CH

Die Vorschriften gelten für Neubauten, Umbauten, Erweiterungen und
Instandsetzungen baulicher Anlagen, Kfz-Stellplätzen und Grund-
stücksf re l fl ächen .

Neben den baugenehmlgungsbedürftlgen Maj3nahmen nach $ 60 LBau0
sind dle Vorschriften auch auf alle genehmlgungsfreien Vorhaben
nach $ 6]. L8au0 anzuwenden .

2 VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ÄUSSERE GESTALTUNG UND BESONDERE ANFORDE
RUEGEN AN BAULICHE ANLAß;EN ($ 86 Abs.l Nr.l und 2 LBau0)

2 . 1 DACHFORM , NE l GUKG UND -GESTALTUNG

Allgemein zulässlg sind geneigte Dächer mlt einer Dachnelgung von
20'-40'

Bei Garagen, Nebenanlagen bis max. 20m2 Grundfläche und untergeordne
ten Eiautellen wle rauben, Erkern o.ä. ist auch 0'- 2ü' [)achne]gung
zul essl g .

Dachgauben dürfen in Summe nicht breiter als 3/4 der zugehörigen
Dachbrelte sein. [)er Abstand zur G]ebe]wandaujlense]te muB mindestens
1 , 0 m betragen .

Dacheinschnitte für Dachterrassen dürfen nacht breiter a]s ]./4 der
zugehörigen Dachbreite sel n .

Dle Knlestockhöhe (Mali zwischen Oberkante Rohbaudecke und Oberkan
te Dachhaut in Ebene der Wandaußenseite) darf bei elngeschoßlgen
Gebäuden ].,0 m und bel mehrgescho131gen 0,5 m nicht überschreiten.

2 . 2 FASSADENGESTALTUNG

Für die Fassadenflächen werden Putz, Naturstein, Sichtmauerwerk und
Naturholzbekleldungen empfohlen. Glänzende E3ekleldungen und grelle
Farbgebung sind unzulässlg. Ausnahmen für untergeordnete Gebäudeteile
können zugelassen werden, h-enn die Einfügung in das Baugebiet gemäß $
5, Ab$.2 LBau0 gewährleistet bleibt
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2 . 3 DOPPELHAUSGESTALTUNG

l)ächer und Fassaden von Doppelhaushälften sind in Formgebung, l)etall
ausbildung, Material und Farbgebung elnheltl ich zu gestalten.

3 VORSCHRIFTEN ÜBER NEBENANLAGEN UND DIE GÄRTNERISCHE GESTALTUNG DER
GRUNDSTtJCKSFREIFLÄCHEN ($ 86 Abs.]. Nr.3 LBau0)

3.1 Die Höhe von straßenseitlgen Grundstückseinfrledungen darf höchstens
1,25 m betragen. Herden diese als Elnfriedungsmauer erstellt, Ist de
ren Höhe auf 0,60 m begrenzt

3.2 Dle nicht überbauten Flächen bebauten Grundstücke sind als Grün
flächen oder gärtnerlsch anzulegen und Instandzuhalten.

3.3 Der Anteil von befestigten Terrassen, Höfen, Zufahrten und Wegen
etc. darf nicht mehr als 50 % der nicht überbauten Grundstücksfläche
bet ragen .



BEGRÜNDUNG

z um Bebauungsplan "Änderung
49r OrtsÖëiiiäiiiae Esthäl ante i. ch "

1 . ANLASS

Für den Bereich der Gewannen "Schelmenteich" , "Hauptäcker--Eck"
und "Hebäcker" besteht ein rechtskräfti.ger Bebauungsplan
"Schelmenteich". Dieser Bebauungsplan wurde mit Verfügung der
Kreisverwaltung Bad Dürkheim vom 27.7.1977, Az. : 610-13/6/Est-
l/KI - Th, genehmigt
Zur Schaffung einer wei.teren Bauparzelle im Neubaugebiet "Schelmen
teich", welche aus der derzeit als Spielplatz vorgesehenen Fläche
des Grundstückes Plan Nr. 360/9 gebildet wi.rd, hat der Gemeinderat
in seiner Sitzung am 20.3.1990 die Änderung des rechtskräftigen
Bebauungsplanes "Schelmenteich" gemäJ3 S 2 BauGB beschlossen.
Darüber hinaus werden bei. dieser Bebauungsplanänderung die text--
lichen Festsetzungen überarbeitet bzw. neu gefaßt
Dies insbesondere bei der Anzahl der Vollgeschosse, der Dachnei-
gung, der Errichtung von Dachgauben. der Höhe der Kniestöcke,
der Außenfassaden, der gärtnern.schen Gestaltung und der Grund-
stückseinfriedungen.

2 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND ERSCHLIESSUNG
Die Grundstücke befinden sich fast ausnahmslos in Pri.vatbesitz
Die Ez-schließungsanlagen si.nd hergestellt
3 . KOS;TEN

Di.e entstandenen Kosten für di.e erstmalige Herstellung der
schließungsanlagen und für die Herstellung der Ver- und Ent
sorgungsleitungen sind bereits seitens der Ortsgemeinde bzw
der Verbandsgemeinde im Wege von Bei-tragserhebungen mit bis90 v.H . abgerechnet

'/'q 4 . BODENORDNUNG

Die Bodenordnung ist im Zuge der Baulandumlegung bereü.ts nach
Rechtskraft des Bebauungsp].anes "Schelmenteich" durchgeführt
worden .

5 . DURCHFÜHRUNG

Die Durchführung erfolgt bereits schon sei.t geraumer Zeit, bzw.
seit der Rechtskraft des Bebauungsp[anes "Sche],mentei.ch" im Jahre
1977

Dieso Begründung ist Bestandteil
des am RIKE:.PZ.{'?;g?ql angezeigten
Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Bad Dürkheim , den (:('g: r:!r3e..:.:lr;!ß8q'

ID..Ayft'ag
a,bz..
(Eichner)


